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30. apm-Pflegeschule startet neuen Kurs zum 1. April 2024 in Bremerhaven 

 
Einen neuen Kurs zur Ausbildung mit dem Ziel Pflegefachfrau/Pflegefachmann startet die apm-

Pflegeschule in Bremerhaven zum 1.April 2024. Und es sind noch einige wenige Plätze frei! 

Wenn Sie interessierte potenzielle Bewerberinnen und Bewerber kennen (das Motto lautet „Pflege 

braucht Visionäre“), können Sie auch den beigefügten Informationsflyer (Anlage 1) nutzen. Zu-

gangsvoraussetzungen für die Teilnahme an der Fachausbildung sind die persönliche und gesund-

heitliche Eignung, eine 10-jährige allgemeine Schulausbildung (die Schule berät dazu gern detail-

lierter) und sichere Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Eine finanzielle Förde-

rung über die Agentur für Arbeit bzw. über das Jobcenter ist möglich. 

Die Kontaktdaten der apm Pflegeschule Bremerhaven: bremerhaven@apm-hb.de oder 0471-

9212370. 

 

 
31. Näheres zur Regelung einer Anerkennungspartnerschaft nach § 16d 

Abs.3 AufenthG  

 

Am 1. März 2024 ist die neue Regelung zur sog. Anerkennungspartnerschaft nach § 16d Abs. 

3 AufenthG nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung in Kraft getre-

ten. Der bpa hat diese Regelung begrüßt und schon mehrfach berichtet. Dieser neue Aufenthalts-

titel ermöglicht es ausländischen Fachkräften, auch schon vor Einleitung des Anerken-

nungsverfahrens ein Visum für Deutschland zu erhalten und hier vorläufig als Hilfskraft zu ar-

beiten, während sie das Anerkennungsverfahren durchführen. Zum Inkrafttreten der Regelung 

möchte der bpa Sie noch einmal über die wesentlichen Anforderungen zur Erlangung der neuen 

Visa/Aufenthaltstitel informieren: 
  

1. Kernvoraussetzung ist ein im Ausland erworbener Berufsabschluss von mindestens 

zwei Jahren Ausbildungsdauer oder ein dort staatlich anerkannter Hochschulab-

schluss und ein konkretes Arbeitsplatzangebot in Deutschland. Dieses muss für die 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zum Visum nachgewiesen werden (mittels des 

BA-Formulars „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“). 

2. Zentral ist außerdem das Erfordernis des Nachweises einer zivilrechtlichen Vereinba-

rung zwischen der ausländischen Fachkraft und dem deutschen Arbeitgeber, aus der 

sich ergibt, dass die ausländische Fachkraft sich verpflichtet, nach Einreise unverzüglich 

bei der zuständigen Anerkennungsstelle die Anerkennung der ausländischen Berufsquali-

fikation zu beantragen und der Arbeitgeber sich seinerseits verpflichtet, der ausländische 

Fachkraft die Wahrnehmung der von der Anerkennungsstelle auferlegten Qualifizierungs-

maßnahmen zu unterstützen. Hierfür hat der bpa für Sie ein passendes Muster erstellt 

(siehe Anlage 2). 

3. Der Arbeitgeber muss außerdem für die Nachqualifizierung geeignet sein, was insbe-

sondere für ausbildende Pflegeeinrichtungen als gegeben angesehen werden dürfte. 

4. Weiterhin müssen mindestens hinreichende deutsche Sprachkenntnisse für das Ein-

reisevisum nachgewiesen werden, was dem Anfängerniveau A2 nach dem Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmen entspricht. Allerdings ist zur späteren Fachkraft-An-

erkennung weiterhin der Nachweis des fortgeschrittenen Niveaus B2 erforderlich. 

Wenn möglich sollte die ausländische Fachkraft bereits mit B1 einreisen, um eine Basis-

verständigung im Team zu ermöglichen. Notfalls kann auch mit Übersetzungs-Apps auf 

dem Handy oder ausländischen Kollegen/innen mit derselben Muttersprache vorüberge-

hend ausgeholfen werden. 

mailto:bremerhaven@apm-hb.de
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5. Weil die Visastellen der deutschen Botschaften nicht alle ausländischen Berufsqualifikati-

onen kennen, muss letztlich noch eine digitale Auskunft über das Vorliegen eines qua-

lifizierten Berufsabschlusses eingeholt werden. Dies erfolgt zukünftig über die Kulturmi-

nisterkonferenz (KMK) der Bundesländer, die dafür eine besondere Stelle und ein digitales 

Verfahren eingerichtet hat (abrufbar hier: https://zab.kmk.org/de/dab). Da es aber derzeit 

noch an entsprechenden Mitarbeitern bei der KMK mangelt, verzögert sich dort die digitale 

Auskunft bis voraussichtlich Ende April 2024. 

  

Der bpa sieht in der neuen Anerkennungspartnerschaft nach § 16d Abs. 3 AufenthG eine gute 

Möglichkeit zur Beschleunigung des Einwanderungs- und Anerkennungsverfahrens für ausländi-

sche Pflegefachkräfte. Gleichwohl fordert der bpa weiterhin eine generelle „Kompetenzver-

mutung“ für alle mindestens dreijährig im Ausland (beruflich oder akademisch) ausgebilde-

ten Pflegefachkräfte mit B2-Sprachkenntnissen. Für diese gut ausgebildeten und sprachlich gut 

vorbereiteten Fachkräfte darf kein weiteres Anerkennungsverfahren mehr erforderlich sein. Sie 

müssen in Deutschland gleich als Fachkräfte arbeiten dürfen und eingesetzt werden können. Dies 

würde endlich zu einer wesentlichen Vereinfachung des Anerkennungsverfahrens beitragen und 

eine deutliches Willkommenssignal an qualifizierte ausländische Pflegefachkräfte senden. Der bpa 

wird dies weiterhin aktiv gegenüber dem Gesetzgeber einfordern. 

 

Die Regelung zur sog. Anerkennungspartnerschaft nach § 16d Abs. 3 AufenthG soll die Zu-

wanderung von Pflegefachkräften aus dem Ausland deutlich vereinfachen. Denn die Lücke an ent-

sprechenden Fachkräften wird in Deutschland und auch in Bremen immer größer. Dabei steigt die 

Zahl der Bewerber/innen aus dem Ausland, die in Bremen arbeiten möchten, stark und hat sich im 

Zeitraum von 2019 bis 2023 fast vervierfacht, so die Auskunft aus der Gesundheitsbehörde in einer 

Pressemitteilung. Die Anträge stammen zu fast 100 % aus Drittländern. Das Verfahren bis zu An-

erkennung dauert derzeit im Bundesdurchschnitt etwa zwei Jahre. Mit einer Anerkennungspartner-

schaft soll sich dieser Prozess erheblich verkürzen. 

 

 

32. bpa-Informationen rund um die Pflege aktualisiert 

 

Um Angehörige und Kunden über die wichtigsten Regelungen zur Pflege zu informieren, bietet der 

bpa – exklusiv für seine Mitglieder – die „bpa-Informationen rund um die Pflege“ an. In Form einer 

Broschüre werden u. a. die Einstufung in die Pflege, die Leistungen der Pflegeversicherung, wich-

tige Leistungen der Krankenversicherung, die Sozialhilfeleistungen und Möglichkeiten zum Steu-

erabzug erklärt. Die bpa-Mitglieder können die Broschüre an Interessierte, Kunden oder Angehö-

rige weitergeben, z.B. nach einem ersten Beratungsbesuch. Ebenso kann sie bei Informationsver-

anstaltungen und auch Schulungen für die Mitarbeiter eingesetzt werden. Auf der Rückseite der 

Broschüre kann der Stempel oder ein Aufkleber der Pflegeeinrichtung angebracht oder das Logo 

eingedruckt werden. In vielen Stellen in der Broschüre wird auf die Pflegeeinrichtung verwiesen: 

„Fragen Sie die Einrichtung, die Ihnen diese Broschüre überreicht hat (s. Rückseite).“ So wird die 

Broschüre zu einem Werbemittel für Ihre Einrichtung.  

  

https://zab.kmk.org/de/dab
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Seit der letzten grundlegenden Überarbeitung vor zwei Jahren kam und kommt es zukünftig vor 

allem durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz, kurz PUEG, zu zahlreichen Neue-

rungen. Seit dem 01. Januar 2024 haben sich das Pflegegeld und der Pflegesachleistungsbetrag 

für die ambulante Pflege erhöht. Auch der prozentuale Zuschlag auf den pflegebedingten Eigen-

anteil für Bewohner vollstationärer Pflegeeinrichtungen ist gestiegen. Weitere Änderungen und 

Neuerungen betreffen unter anderem die Pflegebegutachtung und das Auskunftsrecht für Pflege-

bedürftige. Im kommenden Jahr werden sich die Leistungsbeträge weiter erhöhen. Diese und viele 

weitere Änderungen flossen in die nun erschienene 17. Auflage der bpa-Informationen rund um die 

Pflege ein. 

 

Alle bpa-Mitglieder erhalten ein Exemplar der Broschüre und ein Bestellformular für weitere Exemp-

lare kostenlos zugesendet. Das Bestellformular ist diesem bpa-Sonderregional vorab beigefügt 

(Anlage 3). Die Bestellungen erfolgen zum Selbstkostenpreis direkt bei der Druckerei. Im Vergleich 

zur letzten Auflage sind die Preise entgegen der aktuellen Entwicklung leicht gesunken. Die Aus-

lieferung erfolgt etwa eine Woche nach Bestellung.  

 

 

33. Aktueller Stand beim Pflegekompetenzgesetz 

 

Im Dezember letzten Jahres hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Eckpunkte für ein 

Pflegekompetenzgesetz vorgelegt, gestern hat er bei einem sog. Fachaustausch weitere Details 

dazu bekanntgegeben, über die ich Sie nachfolgend informieren möchte. Das Wichtigste: Das BMG 

befasst sich sehr ernsthaft und intensiv mit unseren Vorschlägen zur Entbürokratisierung der Ver-

gütungsverhandlungen im SGB XI. Es ist jetzt beabsichtigt, entsprechende Gesetzesänderungen 

in das Pflegekompetenzgesetz aufzunehmen! Wir stehen dazu weiterhin im fachlichen Austausch 

mit der zuständigen Fachabteilung im BMG und halten Sie hierzu weiter auf dem Laufenden. Un-

sere erheblichen politischen Bemühungen der vergangenen Monate zur wirtschaftlichen Absiche-

rung unserer Mitgliedseinrichtungen waren somit erfolgreich! Der Bundesgesundheitsminister hat 

aufgegriffen, was wir immer und immer wieder gesagt haben. „Es kann nicht sein, dass in der 

Pflege extrem spät vergütet wird“. Die Pflegeeinrichtungen würden auf ihr Geld warten und es käme 

zu Insolvenzen. Auch wenn wir noch abwarten müssen, wie die entsprechenden Regelungen im 

Detail ausgestaltet sein werden, ist seit gestern auch öffentlich verkündet klar, dass unsere inten-

siven Bemühungen und zahlreichen Gespräche Wirkung erzielt haben. Erinnert sei in dem Zusam-

menhang auch noch einmal an die von uns angeregte Kleine Anfrage zur Wirtschaftlichkeit von 

ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen (Bundestags-Drucksache 20/8036). 

 

Eine weitere Neuerung, die das BMG plant, soll die Einführung von „stambulant“ sein. Diese Leis-

tungsform zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, die es bisher nur auf Projektbasis 

gab, soll als reguläre neue Leistung in das SGB XI aufgenommen werden. Bundesminister Lauter-

bach hat dazu auf den „großen Bedarf“ an Versorgung für pflegebedürftige Menschen, die nicht im 

Heim, sondern möglichst lange in einer Wohnung leben wollten, verwiesen. In einer angemieteten 

Wohnung soll je nach Bedarf eine stationäre Versorgung ermöglicht werden. Wie der leistungs-

rechtliche Rahmen für diese neue Leistungsform aussehen soll, wurde nicht dargestellt. Hier sehen 

wir noch erheblichen Diskussionsbedarf. Insbesondere erschließt sich nicht, welchen Beitrag zur 

Personalsicherung und Nutzung der sehr knappen professionellen personellen Ressourcen in der 

pflegerischen Versorgung eine solche Idee leisten soll. Zudem stellt sich die Frage,  

  

Bundestags-Drucksache%2020/8036
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wie eine solche neue Form der pflegerischen Versorgung in Verbindung mit der vollstationären 

Pflege stehen soll. Dazu gibt es bis dato keinerlei politische Aussagen und die werden wir selbst-

verständlich einfordern und darauf hinwirken, dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen und 

Benachteiligungen von bewährten und notwendigen Versorgungsformen in der Langzeitpflege 

kommt. 

 

Zu den bisherigen Eckpunkten des Pflegekompetenzgesetzes (Anlage 4) gab es einige Präzisie-

rungen. So soll sich die eigenverantwortliche Verordnung von häuslicher Krankenpflege zunächst 

auf Folgeverordnungen beziehen. Bei der Prozesssteuerung durch Pflegefachkräfte hat der Minis-

ter betont, dass diese „auch abgerechnet“ werden soll. Wir werden darauf achten, dass sich das 

auch im Gesetzentwurf wiederfindet. Sehr erfreulich ist, dass bei der Heilkundeübertragung auf 

Pflegefachkräfte auch ausdrücklich diejenigen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung be-

rücksichtigt werden sollen und nicht nur studierte Pflegekräfte.  

 

Kritisch zu bewerten ist die beabsichtigte weitere Stärkung des Deutschen Pflegerats, der als be-

rufsständische Vertretung aller Pflegekräfte aufgebaut werden soll. Er soll Kompetenzbeschreibun-

gen für die Pflege entwickeln, die von einem „Muster Score of Practise“ über eine „Musterweiter-

bildungsordnung“ schließlich in einer „Muster-Berufsordnung“ münden sollen. Hier besteht die 

große Gefahr, dass weiterhin berufspolitische und berufsständische Erwägungen in der Pflege die 

drängenden versorgungspolitischen Notwendigkeiten und Herausforderungen überlagern und die 

Notlage in der pflegerischen Versorgung sich weiter verschärft. Die Absicherung der pflegerischen 

Versorgung muss dringend auf Platz 1 der politischen Agenda im BMG rücken und dies ist mit den 

beabsichtigten Maßnahmen nicht erkennbar. Besonders kritisch zu bewerten ist, dass der Kreis 

der Leistungsberechtigten für den Entlastungsbetrag noch mehr ausgeweitet werden soll. 

 

Wir werden weiter mit Hochdruck daran arbeiten, die politische Agenda im Sinne unserer Mitglieds-

einrichtungen zu beeinflussen und entschieden auf notwendige gesetzliche Änderungen hinwirken. 

Den Gesetzgebungsprozess, insbesondere die geplante Verankerung von „stambulant“, werden 

wir besonders kritisch begleiten und alles daran setzen, dass es zu keiner Ungleichbehandlung 

und Benachteiligung bewährter und notwendiger Versorgungsformen in der Langzeitpflege 

kommt.   

 

34. Save the date: Für den 8. Mai 2024 hat Bremer Gesundheitssenatorin ihre 
Teilnahme bestätigt 

 
Wer berufstätig ist und von heute auf morgen einen pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen 

hat, wird oftmals vor große Probleme gestellt: es gibt nicht (mehr) zu jeder Zeit einen Pflegeplatz 

in einer Einrichtung. Die fehlende pflegerische Versorgung in Deutschland ist inzwischen ein Trei-

ber des Personalmangels in vielen Branchen. Pflegende Angehörige müssen in zunehmender 

Zahl ihre eigene Berufstätigkeit reduzieren oder ganz aufgeben, weil professionelle Unter-

stützung fehlt. Diese Entwicklung wird immer mehr zum gesamtwirtschaftlichen Problem – für 

große Konzerne ebenso wie für den Mittelstand. 

Vor diesem Hintergrund laden die Unternehmensverbände im Lande Bremen, die Handelskam-

mer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven, der Bundesverband privater Anbieter so-

zialer Dienste und die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zu einer  
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gemeinsamen Veranstaltung am 8. Mai 2024 um 16:30 Uhr im Atlantic Grand Hotel in Bremen 

ein, um über die Herausforderungen und Lösungswege zu diskutieren. Die Teilnahme von Frau 

Senatorin Bernhard an der Podiumsdiskussion ist bereits bestätigt. 

  

„Save the date“ heißt es also bereits heute für alle interessierten Bremerinnen und Bremer! Die 

offizielle Einladung, verbunden mit den Anmeldungsmodalitäten, erfolgt in Kürze. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre bpa-Landesgeschäftsstelle Bremen/Bremerhaven  
 
 
Johanna Kaste    Monic Herzke    Hannelore Bitter-Wirtz 
Leiterin der Landesgeschäftsstelle  Sekretariat   Beraterin 
 
 









Was macht man eigentlich in 
diesem Beruf?


Die Akademie für Pflegeberufe und 
Management
Die apm ist ein privates Bildungsunternehmen mit einem  
breiten Spektrum an Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten rund um das Thema Pflege. 


Unser Ziel besteht darin, Dich für die Pflege zu begeistern.  
Wir begleiten Dich bei Deiner Entwicklung zu einer kompe-
tenten Fachkraft, die den Gesundheitsmarkt bereichert. Durch  
Engagement, Kompetenz und Leidenschaft machen wir Dich  
zum Pflegehelden von morgen.


Aufgaben:


 Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs


 Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses 


 Durchführung ärztlich angeordneter Tätigkeiten


 Erhaltung, Wiederherstellung und Förderung der Gesundheit  
 von zu pflegenden Menschen 


 Beratung,  Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden  
 Menschen 


 Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität  
 der Pflege


Arbeitsfelder in der Ausbildung:


 ambulante Pflegedienste


 stationäre Pflegeeinrichtungen


 Krankenhäuser


 weitere Fachrichtungen in der Versorgung von Menschen 
 aller Altersklassen
 
Berufliche Perspektive:


 hohe Arbeitsplatzsicherheit 


 flexible Arbeitszeitmodelle


 große gesellschaftliche Relevanz


 attraktive Vergütung


 Einsatzmöglichkeiten in vielen Bereichen des 
 Gesundheitswesens


 vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im pflegerischen und 
 administrativen Bereich (zum Beispiel Wundmanagement,
 Praxisanleitung, Stationsleitung etc.)


Die Ausbildung im Überblick


Theoretischer und  
praktischer Unterricht


Orientierungseinsatz 
beim Träger der  


praktischen Ausbildung 
(400 h)


 


Weitere Einsätze im 
Versorgungsbereich 
des Trägers (160 h)


 Vertiefungseinsatz 
beim Träger der


praktischen Ausbildung 


(500 h)


Praktische  
Ausbildung
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Pflichteinsätze in den
drei allgemeinen


 Versorgungsbereichen 
(je 400 h)


Stationäre
Langzeitpflege 


 


Ambulante Pflege


Stationäre Akutpflege


 
Pflichteinsätze in der 


pädiatrischen 
Versorgung (120 h)


 
Pflichteinsätze in der 


psychiatrischen 
Versorgung (120 h)


Pflegeprozesse und 
Pflegediagnostik in 


akuten und dauerhaften 
Pflegesituationen 


verantwortlich planen, 
organisieren, gestalten, 
durchfüren, steuern und 


evaluieren. (900 – 1000 h)


Kommunikation und 
Beratung personen- und 


situationsorientiert 
gestalten. (250 – 300 h)


Intra- und interprofessio-
nelles Handeln in 
unterschiedlichen 


systemischen Kontexten 
verantwortlich gestalten 


und mitgestalten.
(250 – 300 h)


Das eigene Handeln
auf der Grundlage von 


Gesetzen, Verordnungen
und ethischen Leitlinien 


reflektieren und 
begründen. (150 – 200 h)


Das eigene Handeln
auf der Grundlage von 


wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und 


berufsethischen
Werthaltungen und 


Einstellungen
reflektieren und 


begründen. (150 – 200 h)


Quelle: PflAPrV, Anlage 2 Quelle: PflAPrV, Anlage 7


Pflegefachmann/Pflegefachfrau


Die Gesellschaft braucht Dich!  Bist Du bereit  Verantwortung 
für die Gesundheit anderer zu übernehmen und dort zu unter-
stützen, wo Hilfebedarf besteht? Sei Du die Person, die Men-
schen in allen Altersstufen versorgt und sie dabei begleitet, ihre 
Gesundheit und ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder wieder 
zu verbessern.


Du möchtest Dich speziell für das Arbeitsfeld der Altenpflege 
aufstellen? Dann kannst Du nach dem zweiten Ausbildungsjahr 
die Vertiefung „Altenpflege“ wählen und erhältst nach Deinem 
dritten Ausbildungsjahr den Abschluss als staatlich anerkann-
te/r Altenpflegerin/Altenpfleger.






bpa-Mustertext für Anerkennungspartnerschaft



Für die zivilrechtliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Rahmen der Anerkennungspartnerschaft nach § 16d Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 AufenthG könnte z.B. die folgende Musterformulierung verwendet werden:



Beiderseitige Verpflichtungserklärung für die Anerkennungspartnerschaft nach § 16d Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 AufenthG



Hiermit verpflichte ich, _________________________________ (Vor- und Nachname), mich als zukünftige/r Arbeitnehmer/in beim Arbeitgeber 

_________________________ (Name des/r Arbeitgebers/in), spätestens nach der Einreise bei der im Inland nach den Regelungen des Bundes oder der Länder für die berufliche Anerkennung zuständigen Stelle unverzüglich das Verfahren zur Anerkennung meiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation einzuleiten

Wir ________________________ (Name des/r Arbeitgebers/in), als Arbeitgeber/in, verpflichten uns gegenüber dem/r Arbeitnehmer/in, ihm/ihr die Wahrnehmung der von der zuständigen Stelle zur Anerkennung seiner/ihrer Berufsqualifikation geforderten Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zu ermöglichen.



Ort, Datum __________________________, ___________________



_____________________________________ (Unterschrift Arbeitnehmer/in)



Ort, Datum __________________________, ___________________



_____________________________________ (Unterschrift Arbeitgeber/in)






An 


    


Bestellformular für Broschüre 


   Druck Center Meckenheim GmbH  


 


bpa-Informationen rund um die Pflege  
17. Aktualisierte Auflage  


Werner-von-Siemens-Straße 13 


       53340 Meckenheim 


         


    


Ansprechpartner  Frau Silke Geurts-Inger 


     
(Druckerei) Telefon 0 22 25 - 88 93 561 


     
  


 
Fax 0 22 25 - 88 93 55 8 


Telefax: 0 22 25/ 88 93 55 8 
 


    pflegereformbroschuere@druckcenter.de  


         


 


 Hiermit bestellen wir verbindlich die Broschüre „bpa-Informationen rund um die Pflege“ wie folgt: 


         


 


 
Rückseite blanko für  


Stempel oder Adressaufkleber 
Rückseite mit Eindruck  
Adresse und/oder Logo Liefertermin: 
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I.d.R. ca. 1 Woche 
nach Auftragsein-
gang 


Auflage    Schwarz 
  


Farbig 
(Euroskala) 


  


Druck (nur B.1 & B.2) 


10 Expl. 47,10 €  216,80 € 


  


280,65 € 


  


    


25 Expl. 66,62 €  242,16 € 


  


305,99 € 


  


    


50 Expl.  112,28 €  283,83 € 


  


347,65 € 


  


    


100 Expl. 192,62 €  365,58 €   429,41 €   
o nur Adresse 


250 Expl. 437,29 €  613,48 €   677,31 €   
o nur Logo 


500 Expl. 858,48 €  973,28 €   1.099,34 €   
o Adresse & Logo 


750 Expl. 1.258,23 €  1.446,94 € 
  


1.515,81 € 
  LIEFERUNG 


1.000 Expl. 1.652,69 €  1.736,69 € 
  


1.911,58 € 
  o normal 


2.000 Expl. 3.197,90 €  3.203,60 € 
  


3.472,32 € 
  o Express* 


3.000 Expl. 4.732,50 €  4.958,58 € 
  


5.022,42 € 
  * bitte rufen Sie mich an 


 Kurzhinweise zur Bestellung:  
• Bestellmöglichkeit A - für selbst anzubringende Stempel oder Aufkleber - Rückseite neutral.  
 
• Bestellmöglichkeit B - Broschüre inkl. Eindruck auf der Rückseite mit Ihrer Anschrift und/oder Ihrem Logo. 
 
• Alle Preise brutto, inkl. Versandkosten (Standard). Expressversand nach gesondertem Angebot. 
 
• Bitte beachten Sie umseitig die ausführlichen Hinweise. 
 
• Hinweis f. Ihre Logo-Datei:  
  z.B. PDF, EPS, TIFF, JPG oder Vektorengrafiken mit 150 bis 300 (CMYK-Daten).  
  Logo bitte per E-Mail unter Angabe des Auftraggebers senden an: pflegereformbroschuere@druckcenter.de  


 
Angaben Auftraggeber:   Datum:   


Einrichtung: 
 


 Ansprechpartner: 
 


 Mitgliedsnummer bpa: 


 Telefon: 


 E-Mail: 


 Lieferanschrift: 
 
 


 Stempel / Unterschrift: 
 
 


 Bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen - danke.  



mailto:pflegereformbroschuere@druckcenter.de

mailto:pflegereformbroschuere@druckcenter.de





Bitte beachten Sie die HINWEISE zum Bestellverfahren auf der Rückseite. ► 


 


HINWEISE ZUM BESTELLVERFAHREN 
 
 
 
Bestellverfahren: 
Die Abwicklung Ihrer Bestellung läuft direkt über die Druckerei Druck Center Meckenheim GmbH. 
Bitte wenden Sie sich direkt per Fax mittels umseitigem Bestellformular an die Druckerei (An-
sprechpartner, Telefon, Fax, etc. siehe Vorderseite). Füllen Sie bitte die Angaben zum Auftragge-
ber vollständig aus. 
 
 
Kosten:  
Die angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer und die standardmäßigen Versandkosten. 
Sollten Sie einen Expressversand benötigen, kreuzen Sie dies bitte auf dem Formular an. Die 
Druckerei setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung. Für den Expressversand entstehen Mehrkos-
ten.  
 
 
Liefertermine: 
Ihre Bestellungen werden nach Auftragseingang von der Druckerei bearbeitet. In der Regel können 
Sie von einer Lieferung etwa einer Woche nach Auftragserteilung ausgehen.  
 
 
Welche Version der Broschüre möchten Sie bestellen? 
Es gibt drei verschiedene Versionen der Broschüre. Alle unterscheiden sich nur durch die Rücksei-
te der Broschüre. Es gibt neben der neutralen Version (A) die Möglichkeit zur Individualisierung 
(Version B): 
 
 


A) Broschüre (wie vorliegend) mit neutraler Rückseite:  
Hier können Sie Ihre Anschrift selbst mittels Stempel bzw. Aufkleber auf der Rückseite der 
Broschüre anbringen.  


 
B) Broschüre mit Ihrem Firmenaufdruck auf der Rückseite:  
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anschrift und/oder Logo in die dafür vorgesehene Flä-
che der Rückseite eindrucken zu lassen. 
 
Aufdruck Ihres Logos und/oder Ihrer Firmierung in zwei Varianten: 


 
B.1) 1-farbig schwarz 


 
B.2) 4-farbig, so genannte Euroskala 


 
 
Hinweise zur Bestellung B) – Broschüre mit Ihrem Firmenaufdruck auf der Rückseite: 


 Ihr Logo bzw. die zu druckende Adressangabe bitte per E-Mail an Druckerei schicken. 


 Datei für Logodruck: Dateien mit einer Auflösung zwischen 150 und 300 dpi, mög-
lichst so genannte CMYK-Daten, keine Schmuckfarben verwenden. Formate z.B. PDF, 
EPS, TIFF, JPG oder Vektorengrafiken. In Zweifelsfällen hilft Ihnen die Druckerei weiter. 


 Auch bei Druck „nur Adresse“ auf der Rückseite bitte die Adressangaben als Text-
dokument per E-Mail an die Druckerei senden. 


 Sie erhalten vorab eine PDF-Datei mit der Rückseitenansicht und Ihrem platzierten 
Aufdruck inkl. einer Auftragsbestätigung zur Druckfreigabe. 


 Ihre Druckfreigabe senden Sie bitte möglichst per E-Mail an die Druckerei.  
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Kurzpapier: Vorläufige Eckpunkte Pflegekompetenzgesetz 


– für Fachgespräch am 19. Dezember 2023; nicht ressortabgestimmt – 


Pflegefachpersonen sind für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen pflegerischen und 
gesundheitlichen Versorgung in Deutschland unentbehrlich. Sie sind aufgrund ihrer beruflichen 
oder hochschulischen Ausbildung sehr gut qualifiziert, verfügen häufig über eine oder mehrere, 
teils umfassende Weiterbildungen und große Patientennähe. Sie können häufig mehr Aufgaben 
ausführen als sie rechtlich derzeit eigenständig dürfen. Die vielfältigen Kompetenzen von Pflege-
fachpersonen werden in Deutschland – das ist auch eine Lehre aus der Pandemie – in der Versor-
gung gegenwärtig noch nicht hinreichend genutzt. Damit bleiben zugleich Potenziale für eine 
Verbesserung der Versorgung, auch an Übergängen und im Bereich der Prävention, und Mög-
lichkeiten zur Sicherstellung der Versorgung in der Fläche ungenutzt. International übernehmen 
Pflegefachpersonen, insbesondere mit Bachelor- oder Masterabschluss, zudem häufig weiterge-
hende, eigenverantwortliche Aufgaben in der Versorgung und sorgen damit nicht nur für eine 
bessere Versorgung, sondern tragen im Rahmen einer Zusammenarbeit in multiprofessionellen 
Teams auch zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten bei. Dabei geht es nicht darum, Befugnisse 
anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen zu beschneiden, sondern den Pool der fachkompe-
tenten Personen in der Versorgung zu erweitern, insbesondere zur Sicherstellung der Versorgung 
in Zeiten des demografischen Wandels. 


Der Pflegeberuf ist ein Heilberuf mit eigenen beruflichen Kompetenzen, der bei einer entspre-
chenden Gestaltung der Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen 
mit unterschiedlichen schulischen Abschlüssen und beruflichen Hintergründen sehr attraktiv 
sein kann. Für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen pflegerischen Versorgung sind 
daher Pflegeberufe und ihre Aufgaben und Befugnisse in der Versorgung auf allen Qualifikati-
onsniveaus – von der Pflegeassistenzperson bis zur Pflegefachperson mit Masterabschluss zu be-
trachten. Gegenwärtig gibt es in Deutschland im internationalen Vergleich nur eine sehr kleine 
Anzahl an hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen, insbesondere auf Master-Niveau 
(z. B. Advanced Practice Nurses – APN, zu denen auch die Community Health Nurses – CHN – 
gehören). Der Wissenschaftsrat schlägt eine Akademisierungsquote in der Pflege von 20% als Ziel 
vor. 


Die Gestaltung einer qualitativ hochwertigen Versorgung unter Einbeziehung der Profession 
Pflege wird auch durch eine weitere Professionalisierung der Pflege in Deutschland unterstützt. 
Die Vertretungen der Pflegeberufe sind in vielen Ländern seit langem zentral für die Gestaltung 
und Weiterentwicklung des Berufsbilds. Damit die Profession Pflege sich im beschriebenen 
Sinne weiterentwickeln kann, wird eine geeignete organisatorische Infrastruktur auch auf Bun-
desebene benötigt.  


Vor diesem Hintergrund schlagen wir folgende Maßnahmen vor: 


1. Für Pflegefachpersonen erweitern wir entsprechend ihrer vorhandenen Kompetenzen die Be-
fugnisse im Rahmen der häuslichen Krankenpflege; für andere bestehende oder zukünftige Ver-
sorgungsbereiche, z. B. Level 1i-Krankenhäuser, Gesundheitskioske oder Primärversorgungszen-
tren wird dies geprüft. Dabei soll auch geklärt werden, in welchem Umfang Pflegefachpersonen 
perspektivisch eigenverantwortlich Leistungen der häuslichen Krankenpflege verordnen kön-
nen.  


2. Wir erweitern die in § 40 Abs. 6 SGB XI vorgesehene Möglichkeit, dass bei vorliegender Emp-
fehlung einer Pflegefachperson für ein Pflegehilfsmittel und Hilfsmittel die Notwendigkeit der 
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Versorgung vermutet wird, auf alle Pflegehilfsmittel und Hilfsmittel, die den Zielen des § 40 
SGB XI dienen. 


3. Im Bereich der Langzeitpflege soll im Rahmen eines Modellprojekts beim Medizinischen 
Dienst (MD) geprüft werden, ob und inwieweit eine Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach 
§ 18 SGB XI durch Pflegefachpersonen im Rahmen der pflegerischen Versorgung mit Überprü-
fung durch den MD zu gleichwertigen Begutachtungsergebnissen sowie einer Entlastung des MD 
führt. Dabei soll auch die Möglichkeit der Begutachtung durch Pflegefachpersonen im Kranken-
haus im Rahmen des Entlassmanagements geprüft werden, um eine zügige Begutachtung und 
Anschlussversorgung zu ermöglichen. 


4. Wir schaffen einen pflegegradunabhängigen Anspruch auf Pflegeprozesssteuerung durch Pfle-
gefachpersonen einschließlich eines pflegerischen Erstgesprächs. 


5. Die Regelungen der Modellprogramme nach § 63 Abs. 3b und 3c sowie § 64d SGB V werden 
aufgehoben. An ihrer Stelle werden entsprechend § 14 PflBG qualifizierte Pflegefachpersonen 
Möglichkeiten zur Wahrnehmung erweiterter Versorgungsaufgaben in der Regelversorgung vor-
gesehen. Dazu gehören insbesondere Befugnisse im Bereich der (komplexen) Wundversorgung, 
der Versorgung von Menschen mit diabetischer Stoffwechsellage und von Menschen mit demen-
ziellen Erkrankungen. Dabei beziehen wir auch Pflegefachpersonen mit ein, die über den Modu-
len der Fachkommission vergleichbare Fachweiterbildungen verfügen. Die Regelungen werden 
evaluiert. 


6. Wir wollen das Berufsbild der Advanced Practice Nurse (unter Einbeziehung der Community 
Health Nurse) nach internationalen Vorbildern etablieren und werden perspektivisch entspre-
chende Befugnisse in der Versorgung abhängig von den erworbenen Kompetenzen einführen. 
Für Pflegefachpersonen mit Berufsabschluss auf Master-Niveau, der zur eigenverantwortlichen 
und selbständigen Ausübung von Heilkunde befähigt, wollen wir künftig eine eigenständige Aus-
übung von Heilkunde in ärztlich oder pflegegeleiteten Einrichtungen (vergleichbar z. B. den 
Nurse Practitioners in den USA) ermöglichen. 


7. Für Pflegefachpersonen mit APN-Master-Abschluss prüfen wir entsprechend der im Studium 
vermittelten Kompetenzen weitergehende Befugnisse im Rahmen der Verordnung von häusli-
cher Krankenpflege, von Hilfsmitteln und ggf. von bestimmten Arzneimitteln. 


8. Die Etablierung eines neuen Berufsbilds und entsprechender APN-Master-Studiengänge ist ein 
mehrstufiger Prozess. Die Länder können bereits jetzt APN-Studiengänge, die auf eine hochschu-
lische Pflegeausbildung aufbauen, etablieren. Bis in Deutschland qualifizierte APN ihren Ab-
schluss haben, gibt es einen mehrjährigen Vorlauf. Daher möchten wir in Deutschland primär-
qualifizierten Pflegefachpersonen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, ermögli-
chen, sich in den nächsten Jahren auch verstärkt im Ausland auf entsprechendem Master-Niveau 
zu qualifizieren, z. B. durch ein entsprechenden Stipendienprogramm. 


9. Im Krankenhausbereich sind erweiterte Rollen für Pflegefachpersonen international verbrei-
tet. Damit diese auch in Deutschland umgesetzt werden können, ist auch hier ein eigener pflege-
rischer Handlungsrahmen bis hin zur eigenständigen klinischen Entscheidung von Interventio-
nen erforderlich. Wir gehen daher insbesondere auf die DKG und die Krankenhäuser zu, um zu 
klären, wie wir die Krankenhäuser in diesem Prozess weiter unterstützen können. 


10. Wir etablieren eine zentrale berufsständische Vertretung der Profession Pflege auf Bundes-
ebene und statten sie mit Befugnissen zur Weiterentwicklung des Berufsverständnisses und der 
Berufsrollen mit Empfehlungscharakter (z. B. Muster-Berufsordnung, Muster-Scope of Practice, 
Muster-Weiterbildungsordnung) aus. Darüber hinaus prüfen wir geeignete Beteiligungsrechte 
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bei Prozessen, die berufsständische und pflegerische Fachfragen auf Bundesebene betreffen, z. B. 
die Entwicklung pflegerischer und interprofessioneller Leitlinien und Versorgungspfade sowie 
strukturierter Behandlungsprotokolle. 


11. Das Amt der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung stärken wir durch eine gesetzliche 
Verankerung. 


12. Pflegefachpersonen sind bei der Sicherstellung gesundheitlich-pflegerischer Akut-, Nach- 
und Langzeitversorgung in Notfällen, Krisensituationen und Katastrophen von wesentlicher Be-
deutung für einen umfassenden Bevölkerungsschutz. Pflegefachpersonen sind deshalb regelhaft 
in Institutionen und Gremien bei der akuten Bewältigung wie bei der Planung und Vorbereitung 
auf Krisensituationen zu beteiligen (Bundes-, Landes- und regionale Ebene). 


13. Zur Beschleunigung der Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens in der Langzeitpflege 
wird im Vorgriff auf die gesetzlich vorgesehene Überprüfung der seit dem 1. Juli 2023 geltenden 
Personalanhaltswerte in 2025 vorgesehen, dass in vollstationären Pflegeeinrichtungen über die 
geltenden Personalanhaltszahlen für Pflegefachpersonen hinaus Pflegefachpersonen mit hoch-
schulischer Qualifikation verhandelt werden können, wenn diese mit mindestens 50% der Ar-
beitszeit in der direkten Pflege tätig sind. Damit werden zusätzliche Beschäftigungsanreize für 
entsprechend qualifizierte Pflegefachpersonen geschaffen. Entsprechende Regelungen werden 
auch im Bereich der Regelungen zur tariflichen Entlohnung in der Langzeitpflege geprüft. 


14. Die seit dem 1. Juli 2023 für vollstationäre Pflegeeinrichtungen geltenden Personalanhalts-
werte nach § 113c Absatz 1 SGB XI sollen, soweit das dort genannte Personal nicht am Arbeits-
markt verfügbar ist, zur konkreten Entlastung und Unterstützung des Pflege- und Betreuungs-
personals unter bestimmten Voraussetzungen und abhängig von der konkreten Qualifikation 
auch mit folgendem Personal besetzt werden: 


 Stationsassistent/innen zur Entlastung von Pflegefachpersonen 
 weitere pflegerelevante Fachpersonen, die bisher auch in landesrechtlichen Regelungen 


vorgesehen sind, z. B. auch Ergo- oder Physiotherapeuten. 


15. Zur Unterstützung der Pflegeeinrichtungen bei der Umsetzung der seit dem 1. Juli 2023 gel-
tenden Regelungen nach § 113c SGB XI ist beabsichtigt, eine Geschäftsstelle mit der Koordination 
und Begleitung der Umsetzung zu beauftragen. Eine wesentliche Aufgabe wird die bedarfsabhän-
gige Schulung von Pflegefachpersonen in der Pflegeprozesssteuerung nach §§ 4, 5 PflBG sowie 
die Unterstützung von Pflegeeinrichtungen bei einer bezugspflegerisch orientierten, schrittwei-
sen Umsetzung einer kompetenzorientierten Aufgabenverteilung.  


16. Im Krankenhausbereich wird aktuell ein Pflegepersonalbemessungsverfahren eingeführt. 
Seine wissenschaftliche Weiterentwicklung unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung eines 
bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ist im § 137l SGB V geregelt. Die entsprechende Studie 
wurde beauftragt, die Ergebnisse sollen bis Ende 2024 vorgelegt werden. Es wird ebenfalls ge-
prüft, ob die in Ziffer 15. genannte Geschäftsstelle auch im Prozess der Einführung eines Perso-
nalbemessungsverfahrens im Krankenhausbereich eingesetzt werden kann.  


17. Für die Unterstützung der Umsetzungsprozesse in den Pflegeeinrichtungen haben wir mit 
dem PflStudStG klargestellt, dass die Mittel aus dem Förderprogramm nach § 8 Abs. 7 SGB XI ge-
nutzt werden können. Wir prüfen in diesem Zusammenhang die Verlängerung des Förderpro-
gramms für „Gute Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege (GAP)“ der Pflegebevollmächtigten 
der Bundesregierung. 


 





